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1 Aufgabenstellung 

Die windtest grevenbroich gmbh (wtg) wurde 2020-04-15 von der TurboWind Energie GmbH beauftragt, 
die Schallimmissionen an relevanten Immissionspunkten (IP) am Standort Zell, verursacht durch eine ge-
plante ENERCON Windenergieanlage (WEA) des Typs E-138 EP3 E2 / 4.200 kW zu berechnen. 

Mit Hinblick auf den Schallimmissionsschutz entsprechend dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BIm-
SchG) [1], soll das vorliegende Gutachten unter Anwendung der technischen Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm (TA Lärm) [2] aufzeigen, ob durch die Geräusche der geplanten WEA schädliche Umwelteinwirkun-
gen zu erwarten sind. 

Maßgebend für die Beurteilung ist die TA Lärm [2], gemäß der die Immissionsrichtwerte für den Beurtei-
lungszeitraum „Tag/Nacht“ eingehalten werden müssen. Aufgrund der i.d.R. niedrigeren Immissionsricht-
werte für den Nachtzeitraum, stellen diese die höhere Anforderung an die geplante Anlage dar, weshalb 
im vorliegenden Gutachten nur Berechnungsergebnisse für den nach [2] definierten Beurteilungszeitraum 
„Nacht“ aufgezeigt werden. 

2 Grundlagen 

 Standortbeschreibung 

Der Standort Zell befindet sich im Bundesland Hessen etwa 40 km nordöstlich von Gießen. In einer Ent-
fernung von ca. 1 km südlich der geplanten WEA verläuft die Bundesautobahn A5 von Ost-Nord-Ost 
nach West-Süd-West. 

Die Umgebung des Standortes besteht aus flachen, landwirtschaftlich genutzten Flächen mit einzelnen 
kleinen Waldstücken, Hecken und einzelnen Bäumen. Sie ist im Umkreis von mehreren Kilometern relativ 
dünn besiedelt, vorwiegend in Form von Dörfern und Ortschaften, vereinzelten Häusern und Gehöften. 
Umrundet wird der Standort von den Ortschaften Angenrod, Leusel, Alsfeld, Liederbach, Romrod und Zell. 

Das Areal der geplanten und bestehenden WEA sowie der umliegenden Immissionspunkte ist auf einer 
geodätischen Höhe von etwa 313 m bis 340 m ü. NN gelegen. 

 Beschreibung der Immissionspunkte 

Als Immissionspunkte wurden die maßgeblichen Wohnbebauungen in verschiedenen Himmelsrichtungen 
ausgewählt, an denen eine Richtwertüberschreitung durch den Betrieb der WEA am ehesten zu erwarten 
ist. Es wurden insgesamt 11 IP festgelegt. Weitere Informationen über die ausgewählten IP, deren Einstu-
fung und Koordinaten, können dem Anhang entnommen werden.  

Zur Beurteilung des Standortes fand 2019-02-06 eine Besichtigung durch einen Mitarbeiter der wtg statt. 
Alle bestimmten IP sind im Anhang in einer Fotodokumentation sowie auf einem Auszug der topographi-
schen Karte der Umgebung dargestellt.  

Reflexionen durch eine bestimmte Gebäudeanordnung können für die betrachteten IP ausgeschlossen 
werden. Diese Erkenntnis beruht auf folgenden Informationen:  

 Standortbesichtigung von 2019-02-06, 

 Luftbildaufnahmen (Geoportal des Landes Hessen; http://www.geoportal.hessen.de/). 
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Tabelle 1: Daten Immissionspunkte 

Immissionspunkt UTM ETRS 89, Zone 32 
IRW 

[dB] 
BBP / FNP 

Nr. Bezeichnung Rechtswert 
[m] 

Hochwert 
[m] 

IP01 
Bahnhofstr. 28, 
36329 Romrod-Zell 

514.369 5.619.613 45 
FNP Romrod – Zell 
AZ 34-61 d 04/01 

IP02 
Frohnhofstr. 4, 
36329 Romrod-Zell 

513.775 5.620.053 40 
BBP „Am Backersgarten“ 
AZ. III/3 o – 61 d 04/01 

IP03 
Steineshof 1,  
36329 Romrod-Zell 

514.552 5.620.665 45 
FNP Romrod – Zell 
AZ 34-61 d 04/01 

IP04 
Zeller Str. 28,  
36304 Alsfeld-Billertshausen 

514.254 5.621.521 45 
FNP Alsfeld  
2015-07-14 

IP05 
Sielweg 99,  
36304 Alsfeld 

515.944 5.621.970 45 
FNP Alsfeld  
2015-07-14 

IP06 
Auf dem Kreisch 1 (Familiensportge-
meinschaft Oberhessen), 36304 Alsfeld 

517.078 5.620.953 45 
BBP „Auf dem Kreisch“ 
AZ. V/3-61 d 04/01 

IP07 
Disröder Feld (Gewerbegebiet), 
36304 Alsfeld 

517.219 5.620.651 50 
BBP „Im Dirsröder Feld“ 
April 2014, 2. Änderung 

IP08 
Pfefferhöhe 2, 
36304 Alsfeld 

517.038 5.620.306 45 
FNP Alsfeld  
2015-07-14 

IP09 
Am Holzberg 100,  
36304 Alsfeld 

517.237 5.620.032 45 
FNP Alsfeld  
2015-07-14 

IP10 
Am Holzberg 45,  
36304 Alsfeld-Liederbach 

517.326 5.619.636 40 
BBP „Am Holzberg“ 
1979-10-15  

IP11 
Am Berg 20,  
36329 Romrod 

515.673 5.618.568 40 
BBP NR. 4 „Märzwiese“ 
AZ. V/3-61 d 04/01 

IP12 
Märzengärten 1,  
36329 Romrod 

515.658 5.618.607 451) 
BBP NR. 4 „Märzwiese“ 
AZ. V/3-61 d 04/01 

1) Erhöhter IRW aufgrund Randlage zu Außenbereich (Gemengelage) 
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 Beschreibung der Emissionsquellen  

 Vorbelastung 

Die Bestimmung der Vorbelastung durch Anlagen die unter die Regelung der TA Lärm [2] fallen, erfolgte 
streng nach den Vorgaben des Regierungspräsidium Giesen (Frau Wittig, siehe Anhang).  

Bestehende Windenergieanlagen 

Für die Berücksichtigung der Geräuschemissionen der bestehenden Windenergieanlagen wurde, mit Aus-
nahme der Dewind D6 und der E-115 auf das Referenzspektrum gemäß [8] zurückgegriffen und entspre-
chend auf die im Anhang aufgeführten Schallleistungspegel skaliert. Die Koordinaten der Schallquellen, 
die als Vorbelastung mit in die Berechnungen einbezogen werden, sowie weitergehende Informationen 
können dem Anhang entnommen werden. 

Biogasanlage Billertshausen 

Die, der Biogasanlage nächstgelegenen Immissionsorte (IP03 und IP04) liegen nicht im akustischen Ein-
wirkungsbereich der geplanten WEA (s. Tabelle 5). Daher können die Schallimmissionen der Biogasanlage 
in diesem Fall vernachlässigt werden, da diese keinen Einfluss auf die Bewertung der Zusatzbelastung an 
den Immissionspunkten IP03 und IP04 haben. 

 Zusatzbelastung 

Die geplante WEA ist im Sinne der 4. BImSchV [3] (Anhang 1.6), genehmigungspflichtig und besitzt die in 
Tabelle 2 aufgelisteten technischen Daten. Im vorliegenden Gutachten wird davon ausgegangen, dass die 
geplante Anlage im Dauerbetrieb betrieben wird. 

Tabelle 2: Technische Daten der geplanten WEA 

Hersteller ENERCON 

Anlagenbezeichnung E-138 EP3 E2 / 4.200 kW 

Nennleistung [kW] 4.200 

Nabenhöhe [m] 160 

Rotordurchmesser [m] 138,6 

Rotorblatt-Zusatzkomponenten Trailing Edge Serration (TES)  

Betriebszustand (Beurteilungszeitraum1) Tag) Level 0s (4.200 kW) 

Betriebszustand (Beurteilungszeitraum1) Nacht) Level Is (4.200 kW) 

1) Beurteilungszeitraum Tag/Nacht gemäß TA Lärm [2] 
 

Es liegen der wtg Dokumente mit Angabe über Geräuschemission sowie weitergehende Informationen zum 
geplanten Anlagenbetrieb vor (s. Anhang). Auf Grundlage dessen, wurde unter Hinzuziehung der LAI-Hin-
weise [8], der max. zulässige Schallleistungspegel Le,max und das max. zulässige Spektrum Le,max,Oktav nach 

Gleichung (1) und (2) ermittelt. Diese Ausgangswerte beinhalten bereits einen Sicherheitszuschlag ∆Le,max 
für die Geräuschemission der geplanten WEA (s. auch Kapitel 3.2). 

σσ
22

28,1max,
PR

WAe LL +⋅+=  (1) 

σσ
22

28,1,max,,
PR

OktavWAOktave LL +⋅+=  (2) 

LWA bzw. LWA,Oktav: der Schallleistungspegel bzw. das Oktavspektrum, welcher/welches aus einer oder mehreren Messungen gemäß 
der FGW TR 1 [6] ermittelt wurde.  
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Für die geplante WEA ist ein Betriebszustandswechsel in Abhängigkeit der Beurteilungszeit vorgesehen. 
Es wird von folgender Geräuschemission im geplanten Anlagenbetrieb ausgegangen. 

Tabelle 3: Zulässiger Schallleistungspegel Le,max und zulässiges Oktavspektrum Le,max,Oktav 

WEA 
Kennung WEA-Typ Betrieb 

Le,max,Oktav [dB] 
Le,max 

[dB] 63  
Hz 

125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1.000 
Hz 

2.000 
Hz 

4.000 
Hz 

8.000 
Hz 

01 Tag 
E-138 EP3 
E2 / 4.200 
kW 

Level 0s 89,4 95,1 97,9 100,3 101,8 102,4 96,9 79,3 107,7 

01 Nacht 
E-138 EP3 
E2 / 4.200 
kW 

Level Is 88,7 94,4 97,2 99,5 100,9 101,2 95,6 78,0 106,7 

 

Weiterhin wird in den Berechnungen davon ausgegangen, dass das Anlagengeräusch an den betrachteten 
IP nicht informations- oder tonhaltig ist, sodass von einem Tonzuschlag KT = 0 dB und Impulszuschlag 
KI = 0 dB ausgegangen wird. Die Koordinaten der geplanten WEA können den Berechnungen im Anhang 
entnommen werden.  

 

Anmerkung 1:  Die Darlegung des maximal zulässigen Oktavspektrums für die einzelne WEA im jeweiligen Betriebsmodus 
erfolgte gemäß den Empfehlungen des LAI [8]. Diese Werte können im Genehmigungsbescheid festgesetzt 
werden, um den Schallimmissionsschutz innerhalb der getroffenen Einhaltungswahrscheinlichkeit, unter Einbe-
ziehung der gegenständlichen Schallprognose, sicherzustellen. Darüber hinaus dienen diese Werte als Ver-
gleichswerte, falls die Einhaltung des Immissionsschutzes durch eine akustische Abnahmemessung gemäß 
FGW TR 1 [6] überprüft werden soll. Die Angaben dienen als Hinweis. Die Festsetzung des zulässigen Emis-
sionswertes obliegt der zuständigen Genehmigungsbehörde.  

Anmerkung 2:  Das Oktavbandspektrum einer möglichen Abnahmemessung kann vom maximal zulässigen Oktavspektrum im 
Allgemeinen abweichen. Entscheidend im Falle der Abweichung ist der Nachweis auf Nichtüberschreitung der 
Immissionsrichtwerte durch eine der Abnahmemessung folgenden Ausbreitungsrechnung, entsprechend dem 
Interimsverfahren mit dem gemessenen Oktavspektrum. Dabei ist, entsprechend [8] die Messunsicherheit, nicht 
jedoch die Unsicherheit des Prognosemodells zu berücksichtigen. 
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3 Berechnung der Schallimmissionen 

 Berechnungs- und Beurteilungsverfahren 

Die Berechnung der Schallausbreitung wird gemäß TA Lärm [2] nach DIN ISO 9613-2 [4] durchgeführt. Da 
das in [4] beschriebene Verfahren nur für „bodennahe“ Schallquellen mit einer mittleren Höhe von 30 m 
ausgelegt ist, wurden über ein Interimsverfahren [5] neue Vorgaben für „nicht-bodennahe“ Schallquellen 
ausgerufen. Hinsichtlich der in [4] genannten Verfahren, erfolgt die Berechnung in diesem Gutachten in 
Abhängigkeit von der Höhe der Schallquelle, entweder frequenzunabhängig (über einen A-bewerteten 
Schallleistungspegel nach Gleichung (3)) oder frequenzabhängig (über ein A-bewertetes Oktavschallleis-
tungsspektrum Gleichung (4)), jeweils als detaillierte Berechnung für freie Schallausbreitung. Für die Be-
rechnung wird auf die Berechnungssoftware windPRO [9] zurückgegriffen. 

( ) metmiscbargratmdivCWAAT CAAAAAL DLLT −++++−+=)(  (3) 
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Die folgende Tabelle gibt die Randbedingungen der Berechnung in Abhängigkeit der Quellehöhe. 

Tabelle 4: Randbedingungen der Berechnung 

 „bodennahe“ Quelle „nicht-bodennahe“ Quelle 

Berechnungsvariante frequenzunabhängig frequenzabhängig 

Richtwirkungskorrektur DC gemäß [4] gemäß [5] 

Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung Adiv gemäß [4] gemäß [4] 

Dämpfung aufgrund von Luftabsorption Aatm gemäß [4] gemäß [4] 

Dämpfung aufgrund des Bodeneffektes Agr 
gemäß [4] nach Nr. 7.3.2  
„Alternatives Verfahren“ 

Pauschalwert (-3 dB) gemäß [5] 

Dämpfung aufgrund von Abschirmung Abar nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt 

Dämpfung aufgrund anderer Effekte Amisc nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt 

meteorologische Korrektur Cmet entfällt; gemäß [8] entfällt; gemäß [8] 

 

Anmerkung 1:  Aufgrund der folgenden Aspekte ist die Schallimmissionsberechnung im Allgemeinen als konservativ anzusehen. 
Die daraus resultierende Überschätzung der Verhältnisse, dient als zusätzliche Sicherheit. 

 Die Berechnung erfolgt mit den höchsten Emissionen der Schallquelle(n) und diese werden als konstant angesehen. 
 Eine schallquellenabhängige Richtwirkung bleibt unberücksichtigt. 
 Wenn mehrere Schallquellen zu berücksichtigen sind, wird davon ausgegangen, dass alle Schallquellen zeitgleich die 

höchsten Geräuschpegel konstant emittieren. 
 Die Schallausbreitung von der Quelle zur Senke erfolgt stets unter „Mitwindsituation“, unabhängig davon ob der Wind hierzu 

zeitgleich aus verschiedenen Richtungen wehen muss und dies der Realität entspricht. 
 Es werden nur schallausbreitungsgünstige meteorologische Bedingungen für den nach TA Lärm definierten Zeitraum „Tag“ 

(20°C / 70 % rel. Feuchte) und „Nacht“ (10°C / 70 % rel. Feuchte) angesetzt und als konstant angesehen. 
 Schallabsorption durch standortbedingte Vegetation bleibt unberücksichtigt. 
 Sofern nicht anders angegeben bleibt Schallabschirmung durch Gebäudestrukturen o.ä. unberücksichtigt. 
 

Anmerkung 2-0: Das in der vorliegenden Prognose genutzte Geländemodell wurde anhand einer amtlichen topographischen Karte 
im Maßstab 1:25.000 (TK25, Blatt: 5221 Alsfeld, 2019) modelliert [10]. Dazu wurde die TK25 in windPRO [9] 
georeferenziert eingeladen und die Höhenlinien in einem für die Prognose ausreichend großen Umkreis entspre-
chend digitalisiert. 
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 Qualität der Ergebnisse  

Entsprechend den vorliegenden Unterlagen und Informationen (s. Anhang), wurden die nachstehenden 

Standardabweichungen für die WEA angesetzt und ein Sicherheitszuschlag ∆L ermittelt. Der in Kapi-
tel 2.3.2 ermittelte max. zulässige Schallleistungspegel Le,max bzw. das max. zulässige Oktavschallleis-

tungsspektrum Le,max,Oktav beinhaltet bereits den entsprechenden Unsicherheitsanteil (σR und σP) für die 
geplante WEA. 

Tabelle 5: Sicherheitszuschlag ∆L 

WEA  
Kennung 

WEA-Typ Betrieb σR 
[dB] 

σP 
[dB] 

σProgn 
[dB] 

σges 
[dB] 

∆Le,max 

[dB] 
∆LProg 

[dB] 

01 
E-138 EP3 E2 
/ 4.200 kW 

Level Is 0,5 1,2 1,0 1,6 1,7 2,1 

02 - 11 D6/62 1,0 MW Level 0 1,14 1,52 1 2,1 -- 2,7 

12 
AN 1000 / 54 
1,0 MW 

Level 0 1,4 1,2 1 2,1 -- 2,7 

13 
AN 600 / 44 
0,6 MW 

Level 0 1 1,2 1 1,9 -- 2,4 

14 
AN 150 / 30 
0,15 MW 

Level 0 1 1,2 1 1,9 -- 2,4 

15 
AN300 / 33 
0,3 MW 

Level 0 1 1,2 1 1,9 -- 2,4 

16 - 20 
E-115-3.000 
3,0 MW 

Level 0 0,5 0,5 1 1,2 -- 1,6 

 

Anmerkung 1: Im vorliegenden Fall wird für die WEA 01 ein σR von 0,5 dB angenommen, welches dem σR eines vorliegenden 
Messberichts entspricht. Die beschriebene Vorgehensweise orientiert sich am Windenergie-Handbuch [11]. 

„[…] Um eine Bevorteilung (und auch eine Benachteiligung) nicht vermessener WEA zu vermeiden und eine Kompatibilität mit dem 
Gesamtsystem der Beurteilung der Schallimmissionen von WEA herzustellen, sollten auch für Herstellerangaben explizit und separat 
die üblichen Unsicherheiten für die Vermessung (bzw. in diesem Fall die Unsicherheit der Angabe des Schallemissionspegels) und 
der Serienstreuung ausgewiesen und angewendet werden. […]“ [11] 

Anmerkung 2: Im vorliegenden Fall wurden die Unsicherheiten für die WEA 02 bis 15 durch das Regierungspräsidium Giesen 

(Frau Wittig) streng vorgegeben. Da die Unsicherheiten für σR aus einzelnen Messberichten entnommen wur-

den und daher nicht dem zu verwendenden σR einer Mehrfachvermessung entspricht, basiert die vorliegende 
Bestimmung der Unsicherheiten nicht auf dem aktuellen Stand der Technik [11]. 

 Zusätzlich müssen, entsprechend der Vorgabe durch das Regierungspräsidium, für die WEA 12 bis 15 zusätz-
liche Aufschläge von 3 dB aufgrund der alten Vermessung bis 8 m/s sowie 2 dB für stall geregelte WEA be-
rücksichtigt werden. Dies entspricht gemäß [11] nicht dem rechtmäßigen Betrieb der bestehenden WEA. 

"[…] Die Rechtsprechung hat zu dieser Problematik klargestellt und mehrfach bestätigt, dass die Vorbelastung (nur) mit den Auswir-
kungen ihres rechtmäßigen Betriebs – also den in ihrer Genehmigung festgelegten Schallpegeln bzw. den Annahmen der damaligen 
Schallgutachten – angesetzt zu werden braucht [OVG Münster 8 B 390/15, OVG Lüneburg 12 LA 105/11, OVG Münster 8 B 797/09, 
VG Münster 10 K 1405/10], denn diese gelten als genehmigungsrechtlich fixierte Anforderungen. Eine Überschreitung dieser Anfor-
derungen wäre nicht genehmigungskonform, so dass ein nachfolgender Betreiber nicht verpflichtet werden kann, eine Vorbelastung 
zu berücksichtigen, die nicht rechtmäßig ist [OVG Münster 8 B 390/15].  […]" [11] 
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 Beurteilungspegel 

In Tabelle 6 sind die Berechnungsergebnisse sowie die, für die Bewertung der Ergebnisse ausschlagge-
benden Beurteilungspegel für die Vor-, Zusatz- und die Gesamtbelastung (VB/ZB/GB) des Standortes Zell 
dargestellt. 

Anmerkung: Die IRW für den Zeitraum „Tag“ werden durch die Belastung der gegenständlichen Parkkonfiguration und unter 
Berücksichtigung der am Standort vorhandenen Vorbelastung im leistungsoptimierten Betriebsmodus (ohne 
Leistungsreduzierung) sicher eingehalten. Aus diesem Grund wird im Folgenden nur der Zeitraum „Nacht“ wei-
ter betrachtet bzw. dargestellt. 

Tabelle 6: Berechneter Immissionspegel „Nacht-Betrieb“ 

Immissionspunkt VB 
[dB] 

ZB 
[dB] 

GB  
[dB] 

GB1) 
[dB] 

IRW 
(Nacht) 
[dB] 

∆Lr2) 
[dB] Nr. Bezeichnung 

IP01 
Bahnhofstr. 28, 
36329 Romrod-Zell 

43,30 29,673) 43,48 43 45 -2 

IP02 
Frohnhofstr. 4, 
36329 Romrod-Zell 

40,64 27,473) 40,85 41 40 1 

IP03 
Steineshof 1,  
36329 Romrod-Zell 

47,27 34,043) 47,47 47 45 2 

IP04 
Zeller Str. 28,  
36304 Alsfeld-Billertshausen 

48,55 29,363) 48,60 49 45 4 

IP05 
Sielweg 99,  
36304 Alsfeld 

44,13 31,553) 44,37 44 45 -1 

IP06 
Auf dem Kreisch 1 (Familiensportge-
meinschaft Oberhessen), 36304 Alsfeld 

41,62 31,043) 41,99 42 45 -3 

IP07 
Disröder Feld (Gewerbegebiet), 
36304 Alsfeld 

41,25 30,253) 41,58 42 50 -8 

IP08 
Pfefferhöhe 2, 
36304 Alsfeld 

43,08 31,423) 43,37 43 45 -2 

IP09 
Am Holzberg 100,  
36304 Alsfeld 

40,84 29,393) 41,14 41 45 -4 

IP10 
Am Holzberg 45,  
36304 Alsfeld-Liederbach 

39,14 27,723) 39,44 39 40 -1 

IP11 
Am Berg 20,  
36329 Romrod 

39,48 27,023) 39,72 40 40 0 

IP12 
Märzengärten 1,  
36329 Romrod 

39,73 27,253) 39,97 40 45 -5 

1) Beurteilungspegel (gerundet, entsprechend [7]) 
2) Pegeldifferenz zwischen GB und IRW 
3) IP liegt nicht im akustischen Einwirkungsbereich der geplanten WEA;  
 

Alle ausgewiesenen IP befinden sich gemäß TA Lärm [2] nicht im akustischen Einwirkungsbereich der 
geplanten WEA, da der von der geplanten WEA ausgehende Beurteilungspegel mehr als 10 dB unterhalb 
des jeweiligen Nacht-IRW liegt. Auf Grund dessen sind Richtwertüberschreitungen durch die Gesamtbe-
lastung an 3 von 11 ausgewiesenen IP, auf die bestehende Vorbelastung zurückzuführen. 

 

Anmerkung zur Überschreitung an IP02 

An dem Immissionspunkt IP02 ergibt sich eine Überschreitung des IRW um 1 dB, welche gemäß TA Lärm 
[2] zulässig ist. 
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Auszug TA Lärm [2] Punkt 3.2.1, Absatz 2 - 3: „Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage darf 
auch bei einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen des 
Lärmschutzes nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick 
auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der 
zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 am maß-
geblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. 

Unbeschadet der Regelung in Absatz 2 soll für die zu beurteilende Anlage die Genehmigung wegen einer 
Überschreitung der Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht ver-
sagt werden, wenn dauerhaft sichergestellt ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt. 
Dies kann auch durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag der beteiligten Anlagenbetreiber mit der Über-
wachungsbehörde erreicht werden.“ 

 

Anmerkung zur Überschreitung an den IP03 und IP04 

An den Immissionspunkten IP03 und IP04 liegen bereits Überschreitungen der jeweiligen nächtlichen IRW 
durch die Vorbelastung von 2,0 dB bzw. 4,0 dB vor. 

Demnach ist die neu geplante WEA nur dann genehmigungsfähig, wenn: 

 die Immissionspunkte IP03 und IP04 nicht im Einwirkungsbereich der geplanten WEA liegen, 

 an den Immissionspunkten IP03 und IP04 keine wesentliche Verschlechterung des Beurteilungs-
pegels eintritt. 

Auszug TA Lärm [2] Punkt 2.2 a): „Einwirkungsbereich einer Anlage sind die Flächen, in denen die von der 
Anlage ausgehenden Geräusche a) einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) unter 
dem für diese Fläche maßgebenden Immissionsrichtwert liegt, […].“ 

Im Sinne von [2] liegen die Immissionspunkte IP03 und IP04 nicht im Einwirkungsbereich der geplanten 
WEA. Die rechnerische Anhebung der Gesamtbelastung durch die Zusatzbelastung liegt an diesen IP mit 
0,1 – 0,2 dB deutlich unterhalb von 1,0 dB, sodass von keiner wesentlichen Verschlechterung der Situation 
ausgegangen werden kann. Die nach den LAI Hinweisen [8] anzuwendende Rundungsvorschrift [7] weist 
nach Rundung keine höheren Beurteilungspegel der Gesamtbelastung im Vergleich zur Vorbelastung auf.  
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4 Zusammenfassung  

Die wtg wurde 2020-04-15 von der TurboWind Energie GmbH beauftragt, die Schallimmissionen an rele-
vanten IP am Standort Zell, verursacht durch eine geplante ENERCON WEA des Typs E-138 EP3 E2 / 
4.200 kW zu berechnen.  

Die Berechnung der Schallimmissionen wurde gemäß TA Lärm [2] nach DIN ISO 9613-2 [4] unter Berück-
sichtigung des Interimsverfahren [5] durchgeführt. 

Am Standort wurden die maßgeblichen Wohnbebauungen in verschiedenen Himmelsrichtungen ausge-
wählt, an denen eine Richtwertüberschreitung am ehesten zu erwarten ist. Zur Beurteilung des Standortes 
fand 2019-02-06 eine Besichtigung des Standortes durch die wtg statt. Aufgrund der Ortsbesichtigung wur-
den insgesamt 11 IP festgelegt. 

Die Bestimmung der Vorbelastung durch weitere Anlagen die unter der Regelung der TA Lärm [2] fallen, 
erfolgte durch Informationen des Auftraggebers (siehe Anhang). 

Es lagen der wtg Dokumente mit Angabe über Geräuschemission sowie weitergehende Informationen [15] 
zum Anlagenbetrieb der geplanten WEA vor. Auf Grundlage dessen, wurde unter Hinzuziehung der LAI-
Hinweise [8], der max. zulässige Schallleistungspegel Le,max und das max. zulässige Oktavspektrum 
Le,max,Oktav (Kapitel 2.3.2) ermittelt. Hierdurch wird im Sinne einer oberen Vertrauensbereichsgrenze, ein 
Sicherheitszuschlag ermittelt und in die Berechnungen mit einbezogen.  

Im Gutachten wird davon ausgegangen, dass die geplante WEA im Dauerbetrieb betrieben wird und dass 
das Anlagengeräusch an den IP nicht ton- und informationshaltig ist.  

Sofern die aufgeführte Geräuschemission im entsprechenden Anlagenbetrieb der geplanten ENERCON 
WEA des Typs E-138 EP3 E2 / 4.200 kW nicht überschritten wird, werden die Immissionsrichtwerte an den 
berücksichtigten IP, aufgrund der in diesem Gutachten getroffenen Annahmen zur Schallausbreitung, nicht 
überschritten.  

Alle ausgewiesenen IP befinden sich gemäß [2] nicht im akustischen Einwirkungsbereich der geplanten 
WEA, da der von der geplanten WEA ausgehende Beurteilungspegel mehr als 10 dB unterhalb des jewei-
ligen Nacht-IRW liegt. 

Einzelne Geräuschspitzen im Betriebsgeräusch der geplanten WEA, welche den Mittelungspegel um mehr 
als das nach TA Lärm [2] einzuhaltende Maß überschreiten, sind nicht zu erwarten.  

Es wird versichert, dass das Gutachten gemäß dem Stand der Technik unparteiisch und nach bestem 
Wissen und Gewissen erstellt wurde.  
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6 Verzeichnis der verwendeten Formelzeichen und Abkürzungen 

 
BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz - 
cmet - Meteorologische Korrektur dB 
co - Meteorologischer Faktor dB 
∆Lr  - Pegeldifferenz  dB 
FGW - Fördergesellschaft Windenergie e.V. - 
GB - Gesamtbelastung - 
IP - Immissionspunkt(e), bzw. Immissionsort(e) - 
IRW - Immissionsrichtwert(e) dB 
KI - Impulshaltigkeitszuschlag dB 
KTN - Tonhaltigkeitszuschlag dB 
LAI - Länderausschuss für Immissionsschutz - 
Le,max - maximal zulässiger Schallleistungspegel dB 
Le,max,Oktav - maximal zulässiges Oktavspektrum dB 
Lm - Prognostizierter Beurteilungspegel dB 
Lo - Obere Vertrauensbereichsgrenze des Beurteilungspegels dB 
Lr,Kont - Schallimmissionskontingent dB 
LWA - Immissionsrelevanter Schallleistungspegel (A-bewertet) dB 
OVG - Obere Vertrauensbereichsgrenze dB 
σges - Gesamtstandardabweichung der Prognose  dB 
σR - Standardabweichung der Messergebnisse dB 
σP - Produktionsstandardabweichung, Produktstreuung  dB 
σProgn - Standardabweichung der Prognosegenauigkeit dB 
SP - Schallprognose - 
DTK - digitale topographische Karte im Maßstab 1:25.000 - 
TR - Technische Richtlinie - 
VB - Vorbelastung - 
WEA - Windenergieanlage(n) - 
WKA - Windkraftanlage(n) - 
wtg - windtest grevenbroich gmbh - 
z - Standardnormalvariable - 
ZB - Zusatzbelastung - 
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 Gesetzliche Grundlage für die Schallimmissionsprognose ist das Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(BImSchG) [1]  
 Zur Konkretisierung der Pflichten aus § 5 BImSchG wird die „Technische Anleitung zum Schutz 

gegen Lärm“ (TA Lärm) [2] herangezogen. 
 Die Ausbreitung des Schalls wird gemäß TA Lärm nach DIN ISO 9613-2 [4] unter Berücksichtigung 

des Interimsverfahrens [5] berechnet. 
 Für die akustische Vermessung von WEA stellt die Technische Richtlinie Teil 1 Rev. 18 (TR 1) [6] 

den Stand der Technik dar. 
 Die nach TA Lärm [2] geforderte Angabe zur Qualität des Prognosemodells orientiert sich an den 

Hinweisen des Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) [8]. 
 Für den Vergleich der berechneten Schallimmissionen zu den festgelegten Richtwerten wird, ent-

sprechend [8], die Rundungsregel gemäß DIN 1333 [7] angewendet. Dies bedeutet, dass ein Ver-
gleich zwischen ganzzahlig gerundeten Werten erfolgt. 
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Akustische Quellen einer Windenergieanlage 

Akustisch betrachtet setzt sich eine WEA aus mehreren Einzelschallquellen zusammen. Aerodynamisch 
bedingte Geräusche, verursacht durch die Rotation der Rotorblätter, stellen die wesentliche Schallquelle 
dar. Diese Geräusche sind in der Regel breitbandig und in erster Linie von der Blattspitzengeschwindigkeit 
und den Blattprofilen bzw. dem Regelverhalten (Pitch oder Stall) abhängig. Komponenten wie Generator, 
Getriebe und Hydraulikpumpen (falls vorhanden), Lüfter, Transformatoren und Umrichter, stellen weitere 
Schallquellen dar, welche sowohl über Öffnungen im Maschinenhaus und im Turm direkt, als auch durch 
Körperschallübertragung über Maschinenhaus, Blätter und Turm Geräusche abstrahlen. Diese Geräusche 
können tonhaltig sein. 

Akustische Kenngrößen einer Windenergieanlage 

Im Rahmen einer akustischen Untersuchung an einer WEA nach Technischer Richtlinie FGW TR 1 [6] 
werden Geräuschemissionen über den A-bewerteten Schallleistungspegel (LWA) oder ein A-bewertetes Ok-
tavspektrum (LWA,Oktav) dargelegt. Falls das Geräusch im Sinne von [6] informationshaltig ist, erfolgt eine 
Bewertung des Betriebsgeräusches über die Angabe eines Ton- und Impulszuschlags. Die Geräuschent-
wicklung einer WEA ist abhängig von der Windgeschwindigkeit. Demzufolge werden die Geräuschemissi-
onen in Messberichten in Windklassen unterteilt und angegeben. 

Immissionsrelevanter A-bewerteter Schallleistungspegel (LWA) und immissionsrelevantes A-bewer-
tetes Oktavschallleistungsspektrum (LWA,Oktav) 

Für die Berechnung der Schallimmissionen wird je nach Anforderung, der immissionsrelevante Schallleis-
tungspegel (LWA) oder das immissionsrelevante Oktavschallleistungsspektrum (LWA,Oktav) einer WEA ver-
wendet, welches an den Immissionsorten zu den höchsten Beurteilungspegeln führt.  

Zuschläge für Ton- und Informationshaltigkeit (KT) sowie Impulshaltigkeit (KI) 

Der Impulshaltigkeitszuschlag (KIN) und der Tonhaltigkeitszuschlag (KTN) werden für den akustischen Nah-
bereich angegeben und sind nicht unmittelbar auf den Fernbereich übertragbar. Gemäß den LAI-Hinweisen 
[8] und des Windenergie-Handbuchs [11] ist bei einem Wert von KIN < 2 dB, der Impulszuschlag für die 
Immissionsprognose mit KI = 0 dB anzusetzen. Bei einem Wert von KTN ≤ 2 dB ist der Tonzuschlag für die 
Immissionsprognose mit KT = 0 dB zu berücksichtigen. Gemäß den Messberichten sind bei den zu berück-
sichtigenden WEA keine immissionsrelevanten Ton- und Impulshaltigkeiten festgestellt worden. Bei akus-
tisch nicht untersuchten WEA wird davon ausgegangen, dass keine immissionsrelevanten Zuschläge für 
Ton- und Impulshaltigkeiten von mehr als 0 dB zu berücksichtigen sind, denn dies würde gegen die Anfor-
derungen an eine genehmigungskonforme WEA, die dem Stand der Technik entspricht, widersprechen. 
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Tieffrequenter Schall 

Obwohl das Betriebsgeräusch von WEA Schallanteile im tieffrequenten Bereich (< 90 Hz) aufweist, sind 
diese typischerweise nicht derart ausgeprägt, um in immissionsrelevanter Entfernung (≥ 300 m) zu schäd-
lichen Umwelteinwirkungen oder zu einer erheblichen Belästigung der Nachbarschaft gemäß TA Lärm [2] 
zu führen.  

Der Bereich von ca. 1 Hz bis ca. 20 Hz wird in der Literatur unter dem Begriff „Infraschall“ geführt. Obwohl 
Schall in diesem Frequenzbereich über das menschliche Gehör nicht mehr direkt wahrgenommen werden 
kann, kann der Mensch dennoch hierfür indirekt empfänglich sein.  

In den Jahren 2002 bis 2011 wurden mehrere Untersuchungen an WEA durchgeführt. Im Informationsblatt 
UmweltWissen (UW) [12] 117 des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) und des Bayerischen Lan-
desamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) werden diese Studien und Erkenntnisse aus 
den durchgeführten Messungen aufgeführt. 

Weitere Veröffentlichungen, wie z. B. [13] bestätigen, dass Schallimmissionen von WEA im Infraschallbe-
reich, deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle liegen. 

Auch das Bundesumweltamt kommt zu der Einschätzung, dass „[…] die derzeit vorliegenden wissenschaft-
lichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen [...]“ stehen. [14] 
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Gemäß TA Lärm [2], soll eine Schallprognose eine Aussage zur Qualität enthalten. Diese wird oft unter 

dem Begriff „obere Vertrauensbereichsgrenze“ (OVG) oder „Sicherheitszuschlag“ (∆L) geführt.  

Die Qualität der Berechnung wird im Allg. abgeschätzt, unabhängig davon, ob diese auf einer vorangegan-
genen rechnerischen Analyse oder auf Erfahrungswerten basiert. Die Unsicherheit liegt erfahrungsgemäß 
zwischen 1 - 3 dB.  

Bei Schallimmissionsberechnungen von WEA, erfolgt eine detaillierte Berechnung gemäß LAI-Hinweisen 
[8]. Die Qualität der Berechnungsergebnisse beinhaltet eine Bewertung der Zuverlässigkeit und Validität 
der Eingabedaten sowie der Richtigkeit und Präzision des Prognosemodells einschließlich der programm-

technischen Umsetzung - diese spiegelt sich in der Gesamtstandardabweichung der Prognose σges wieder.  

Die Gesamtstandardabweichung der Immissionsberechnung setzt sich wie folgt zusammen: 

σσσσσ
22

Pr

22

SchirmogPRges
+++=  [dB] (5) 

mit: 

σges : Gesamtstandardabweichung der Prognose 

σR : Standardabweichung bei Messungen 

σP : Produktionsstandardabweichung 

σProg : Standardabweichung des Prognosemodells  

σSchirm : Standardabweichung des Abschirmmaßes  
  (sofern Abschirmung berücksichtigt wurde) 

Die Standardabweichung bei Messungen σR kennzeichnet die Streuung von Messergebnissen die bei Wi-
derholungsmessungen zu erwarten ist. Sofern ein Messbericht vorliegt, der den Vorgaben nach [6] ent-

spricht, wird gemäß [8], ein Wert von 0,5 dB angesetzt. Liegt hingegen kein Messbericht vor, kann σR pau-
schal mit bis zu 3 dB abgeschätzt werden.  

Die Produktionsstandardabweichung σP kennzeichnet die Streuung der Messwerte die aufgrund von Ferti-
gungstoleranzen auftreten kann. Bei Vorlage eines Mehrfachvermessungsberichtes kann dieser Wert er-

rechnet werden. Liegt kein Mehrfachvermessungsbericht vor, wird gemäß [8] ein σP von 1,2 dB angesetzt. 

Die Standardabweichung des Prognosemodells σProg enthält Unsicherheiten des Softwareprogramms, der 
Koordinatenermittlung und der Umgebungsbedingungen. In Abhängigkeit des gewählten Berechnungsver-

fahrens, kann σProg gemäß [8], Werte von 1,0 dB oder 1,5 dB annehmen. 

Die Standardabweichung des Abschirmmaßes σSchirm ist hinzuzuziehen, falls ein Immissionspunkt einer 
abschirmenden Wirkung durch vorgelagerte Objekte unterliegt. Hierdurch werden geringere Pegelwerte 
ermittelt. Dies wird mit einem zusätzlichen Unsicherheitsfaktor versehen, welcher mit dem Teilpegel der 
jeweiligen WEA zu verrechnen ist, die am Immissionspunkt verringerte Immissionen durch Abschirmung 
hervorruft. Ein typischer Wert hierfür liegt bei 1,5 dB. 

Mit Hilfe der Gesamtstandardabweichung und unter Verwendung einer Einhaltungswahrscheinlichkeit von 

90 %, wird der Sicherheitszuschlag für die Prognose ∆LProg wie folgt ermittelt: 

gesogL σ⋅=∆ 28,1Pr  [dB] (6) 

Über die Standardabweichungen σR und σP lässt sich unter Verwendung einer Einhaltungswahrscheinlich-
keit von 90 %, ebenfalls ein Sicherheitszuschlag für die Emissionsdaten ermitteln. Daraus lassen sich max. 
zulässige Emissionswerte ausweisen. 
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σσ
22

28,1max, PReL +⋅=∆  [dB] (7) 

Entsprechend [8] ist die Unsicherheit der Emissionen von Vorbelastungsanlagen, in gleicher Weise zu be-
rücksichtigen, wie sie im Rahmen der Genehmigungen der Vorbelastungsanlagen angewandt wurde. Le-
diglich die Unsicherheit des Prognosemodells ist an das jeweils gewählte Verfahren neu auszulegen. 
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Immissionspunkt Nr. 1: Bahnhofstr. 28, 36329 Romrod-Zell 

 

 

Immissionspunkt Nr. 2: Frohnhofstr. 4, 36329 Romrod-Zell 
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Immissionspunkt Nr. 3: Steineshof 1, 36329 Romrod-Zell 

 

 

Immissionspunkt Nr. 4: Zeller Str. 28, 36304 Alsfeld-Billertshausen 
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Immissionspunkt Nr. 5: Sielweg 99, 36304 Alsfeld 

 

 

Immissionspunkt Nr. 6: Auf dem Kreisch 1 (Familiensportgemeinschaft Oberhessen), 36304 Alsfeld 
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Immissionspunkt Nr. 7: Disröder Feld (Gewerbegebiet), 36304 Alsfeld 

 

 

Immissionspunkt Nr. 8: Pfefferhöhe 2, 36304 Alsfeld 
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Immissionspunkt Nr. 9: Am Holzberg 100, 36304 Alsfeld 

 

 

Immissionspunkt Nr. 10: Am Holzberg 45, 36304 Alsfeld-Liederbach 
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Immissionspunkt Nr. 11: Am Berg 20, 36329 Romrod 
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